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Rettungsgasse

Hilfe bei Unfall

Damit Einsatzkräfte auf Autobahnen und 
Schnellstraßen möglichst schnell an die Ein-
satzstelle gelangen, muss eine Rettungsgasse 
(§11 Abs. 2 StVO) gebildet werden. Sie wird 
immer von der äußerst linken Spur und der 
rechts daneben liegenden Spur gebildet.

Eine Rettungsgasse ist ausschließlich für 
Rettungsfahrzeuge gedacht und muss dauer-
haft für nachrückende Fahrzeuge freigehalten 
werden. Daher fahren Sie bei Stau möglichst 
weit rechts bzw. links und halten Sie Abstand 
zum vorderen Fahrzeug.

•  Fahrzeuge auf dem äußerst linken 
 Fahrstreifen nach links
•  Alle anderen Fahrzeuge weichen nach 
 rechts aus

Haben sie Interesse?

Lust mitzumachen, dann los ...
... werden Sie und/oder Ihre Kinder aktiv 
und melden Sie sich an.
... unterstützen Sie unsere Arbeit durch eine 
einmalige oder jährliche Spende.

  Übrigens: Der Mitgliedsbeitrag oder Ihre 
  Spende an die DLRG Wülfrath e.V. können
  Sie in Ihrer Steuererklärung geltend  
  machen. Dazu den Kontoauszug der  
  Steuererklärung beifügen und als Spende
  angeben.

Die Deutsche Lebens- 
Rettungs-Gesellschaft e. V.  
(DLRG) ist mit rund 1.300.000 Mitgliedern und 
Förderern die größte freiwillige Wasserrettungs-
organisation der Welt. Seit ihrer Gründung im 
Jahr 1913 hat sie es sich zur Aufgabe gemacht, 
Menschen vor dem Ertrinken zu bewahren.

Die DLRG ist die Nummer 1 in der Schwimm- 
und Rettungsschwimmausbildung in Deutsch-
land.
Von 1959 bis 2014 hat die DLRG knapp 22 Millio-
nen Schwimmprüfungsn und über 4,5 Millionen-
Rettungsschwimmprüfungen abgenommen. 
In über 2.000 örtlichen Gliederungen leisten die 
ehrenamtlichen Helfer pro Jahr knapp 7 Millio-
nen Stunden freiwillige Arbeit für Menschen in 
Deutschland.
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Richtiges Verhalten bei Begegnungen mit 
Rettungsfahrzeugen mit eingeschaltetem 
Martinshorn und Blaulicht.

Sonderrechte bedeuten, dass einige Paragra-
phen der Straßenverkehrsordnung missachtet 
werden dürfen, z. B. Geschwindigkeitsbe-
schränkungen. Allerdings darf dabei keine 
Gefärdung anderer Verkehrsteilnehmer entste-
hen.

Sonderrechte dürfen auch von Personen in 
privaten Fahrzeugen ohne Blaulicht und  
Martinshorn in Anspruch genommen werden, 
z. B. ein Feuerwehrmann der mit Dringlichkeit 
zur Wache gerufen wird. 

Wegerechte können nur Fahrzeuge mit ein-
geschaltetem Blaulicht und Martinshorn in 
Anspruch nehmen.

Begegnet Ihnen ein 
Fahrzeug mit Sonder- 
& Wegerecht (§38 StVO) 
sind Sie verpflichtet 
Platz zu machen und 
das Einsatzfahrzeug 
nicht zu behindern. 
Für einen evt. Schaden 
ist der Fahrzeugführer 
verantwortlich und 
haftbar.

Unfall, was tun? 

Der Gesetzgeber verpflichtet 
durch §323 des StGB jeden 
Bürger zur Hilfeleistung. 
Wer dieser Pflicht nicht 
nachkommt, kann mit 
einer Geld- oder Freiheits-
strafe bis zu einem Jahr 
bestraft werden.

Wenn Sie an eine 
Unfallstelle kommen:

•  Fahrzeug 15 bis 20 Meter (etwas 4 bis 5
 Autolängen) vor der Unfallstelle abstellen.
•  Warnblinkanlage einschalten
•  Unfallstelle absichern, d. h. Warndreieck an
 Ihrem Fahrzeug aufbauen: innerorts 50m
 (ca. 75 Schritte), außerorts 100 m (ca. 145
 Schritte) entfernt von Ihrem Fahrzeug 
 aufstellen.
•  Notruf (112) absetzen
•  Übersicht verschaffen (was ist passiert, 
 wieviele Menschen oder wer benötigt  
 Hilfe)
•  Bei 1. Hilfe Maßnahmen die Einmal-Hand
 schuhe nicht vergessen.

   Sie möchten 1. Hilfe 
   Maßnahmen lernen 
   oder auffrischen?
 
   Sprechen Sie uns an!

Einsatzfahrzeuge mit Sonder- und Wegerecht 
dürfen im Einsatz auch gegen die Fahrtrich-
tung fahren. Daher fahren Sie möglichst weit 
rechts, wenn Sie einem Einsatzfahrzeug 
begegnen.

Wie sollten Sie sich verhalten, wenn ein  
Einsatzfahrzeug ...

entgegenkommt:
•  Fahren Sie möglichst weit rechts und 
 versuchen Sie dem Fahrzeug eine freie   
 Fahrt zu ermöglichen.

hinter Ihnen fährt:
•  Fahren Sie möglichst 
 weit rechts und
 versuchen Sie dem 
 Fahrzeug eine 
 freie Fahrt zu 
 ermöglichen.
 
 Dafür dürfen Sie auch: 
 mit entsprechender 
 Vorsicht über eine 
 rote Ampel fahren 
 oder kurzfristig die 
 Geschwindigkeitsbegrenzung 
 überschreiten.

Auf keinen Fall sollten Sie stark bremsen,
unkontrolliert lenken oder dem Einsatzfahr-
zeug folgen

Fahren Sie nicht zu dicht auf ein vorderes 
Fahrzeug auf, um rangieren zu können.


